Name
Anschrift
Dienststelle
  
 
An die
Bundespolizeidirektion

 

über die DPolG -Bund



Datum,
 
 
In der Zeit vom    .    .       bis    .    .       habe ich an …. Tagen Dienst in Gestalt von Volldienst und Bereitschaftsdienst geleistet. Hierbei fielen auch Stunden in Bereitschaft an. 

Hierdurch überschritt ich die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit. 

Der von mir geleistete Bereitschaftsdienst wurde nicht 1/1 in Freizeit ausgeglichen. Vielmehr wurde dieser Bereitschaftsdienst nur zu einem Teil als Volldienst gewertet. 

Hiergegen lege ich Widerspruch ein. 

Es wird beantragt, die o.g. Zeiten des Bereitschaftsdienstes vollumfänglich in mein Arbeitszeitkonto einzustellen und hierfür in eben diesem Umfange Freizeitausgleich zu gewähren. Sollte der Freizeitausgleich aus dienstlichen Gründen nicht mehr möglich sein, beantrage ich Ausgleich in Geld.
Ein Leistungs- oder Feststellungswiderspruch kann nach Rechtssprechung des BVerwG unmittelbar gegen eine Amtshandlung des Dienstherrn ohne Verwaltungsaktscharakter oder auch gegen ein dienstrechtliches (behördliches) Unterlassen  gerichtet werden (BVerwG 28.06.2001, Az. 2 C 48.00).

Zur Begründung meines Antrages beziehe ich mich auf die Entscheidung des OVG Niedersachsen vom 25.01.2011 (Az. 5 LC 178/09), in der es heißt:
 
„Die geleisteten Bereitschaftsdienste sind hinsichtlich des Freizeitausgleichs wie Volldienst zu behandeln. Es ist unzulässig, die geleisteten Bereitschaftsdienste hinsichtlich des Freizeitausgleichs anders als Volldienst zu behandeln, wenn der Bereitschaftsdienst in Form persönlicher Anwesenheit am Arbeitsplatz geleistet wird und der Beamte jederzeit während des Bereitschaftsdienstes dem Dienstherrn zur Verfügung stehen muss, um sofort seine Leistungen erbringen zu können. Der zeitliche Umfang der Dienstbefreiung muss dem zeitlichen Umfang der geleisteten Mehrarbeit entsprechen. Eine lediglich anteilige Berücksichtigung der Bereitschaftsdienstzeiten und damit eine Differenzierung zwischen Volldienst und Bereitschaftsdienst bei der Berechnung eines Anspruches auf Freizeitausgleich ist rechtswidrig. Denn die Zeiten des Bereitschaftsdienstes gelten im vollen Umfang als Arbeitszeit, die Beamten leisten somit während der gesamten Arbeitsschicht Dienst.“
 

Nach meinen Informationen bemüht sich die DPolG derzeit um den Abschluss einer Musterprozessabrede mit dem Innenministerium. Vor Erlass eines Widerspruchsbescheides bitte ich um Kenntnisnahme und Berücksichtigung dieser Vereinbarung.
 
 
 
Unterschrift

